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nommen. Im Übrigen ist § 651g Abs. 3 BGB anzuwenden.
6.3. Wird die erhebliche Änderung oder die Ersatzreise 
angenommen, so hat der Reisende Anspruch auf Minderung 
(§ 651m Abs. 1 BGB), wenn die Ersatzreise nicht mindestens 
gleichwertig ist. Ergeben sich durch die Änderung für den Ver-
anstalter geringere Kosten, so sind dem Reisenden die geringe-
ren Kosten zu erstatten (§ 651m Abs. 2 BGB).

7. Preiserhöhung und Preissenkung vor Reisebeginn
7.1. Der Veranstalter kann Preiserhöhungen bis 8 % des Reise-
preises einseitig nur bei Vorliegen der Gründe für die Erhöhung 
aus sich unmittelbar ergebenden und nach Vertragsschluss 
erhöhten Beförderungskosten (Treibstoff, andere Energieträger), 
oder erhöhten Steuern und sonstigen Abgaben (Touristenabga-
ben, Hafen- oder Flughafengebühren), oder geänderter für die 
Pauschalreise geltenden Wechselkurse vornehmen. Die hierauf 
beruhenden Änderungen des vereinbarten und geänderten Rei-
sepreises (Differenz) werden entsprechend der Zahl der Reisen-
den errechnet, auf die Person umgerechnet und anteilig erhöht. 
Unterrichtet der Veranstalter den Reisenden durch E-Mail, Fax, 
in Papierform etc. nicht klar und verständlich über die Preiser-
höhung, die Gründe und die Berechnung spätestens bis 20 Tage 
vor Reisebeginn, ist die Preiserhöhung nicht wirksam.
7.2. Übersteigt die nach Ziff. 7.1. vorbehaltene Preiserhöhung 
8 % des Reisepreises, kann der Veranstalter sie nicht einseitig, 
sondern nur unter den engen Voraussetzungen des § 651g BGB 
vornehmen. Er kann dem Reisenden insofern eine entsprechen-
de Preiserhöhung anbieten und verlangen, dass der Reisende 
sie innerhalb der vom Veranstalter bestimmten angemessenen 
Frist annimmt oder zurücktritt. Einzelheiten ergeben sich aus 
§ 651g BGB.
7.3. Der Reisende kann eine Senkung des Reisepreises verlan-
gen, wenn und soweit sich die ii Ziff. 7.1. genannten Preise, 
Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Rei-
sebeginn geändert haben und dies zu niedrigeren Kosten für 
den Veranstalter führt. Hat der Reisende mehr als den hiernach 
geschuldeten Betrag gezahlt, ist der ehrbetrag vom Reiseveran-
stalter zu erstatten. Der Veranstalter darf von dem zu erstatten-
den Mehrbetrag die ihm tatsächlich entstandenen Verwaltungs-
ausgaben abziehen. Er hat dem Reisenden auf dessen 
Verlangen nachzuweisen, in welcher Höhe Verwaltungsausga-
ben entstanden sind.

8. Vertragsübertragung – Ersatzreisende
8.1. Der Reisende kann innerhalb einer angemessenen Frist, 
in jedem Fall bei Zugang nicht später als sieben Tage vor 
Reisebeginn in Papierform, durch E-Mail, Fax, etc. erklären, 
dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus 
dem Pauschalreisevertrag eintritt.
8.2. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten widerspre-
chen, wenn dieser die vertraglichen Reiseerfordernisse nicht 
erfüllt.
8.3. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, haften er und der Rei-
sende dem Veranstalter als Gesamtschuldner für den Reise-
preis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehr-
kosten. Der Reiseveranstalter darf eine Erstattung von 
Mehrkosten nur fordern, wenn und soweit diese angemessen 
und ihm tatsächlich entstanden sind.
8.4. Der Veranstalter hat dem Reisenden nachzuweisen, in wel-
cher Höhe durch den Eintritt des Dritten Mehrkosten entstanden 
sind.

9. Rücktritt des Reisenden vor Reisebeginn – Nicht-
antritt der Reise
9.1. Vor Reisebeginn kann der Reisende jederzeit vom Vertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt sollte schriftlich oder in Textform 
(E-Mail, Fax) gegenüber dem Veranstalter erfolgen. Ausreichend 
ist der Rücktritt gegenüber dem Reisevermittler. Maßgeblich 
ist der Zugang des Rücktritts bei dem Veranstalter oder 
Vermittler.
9.2. Tritt der Reisende vom Vertrag zurück oder tritt er die Reise 
nicht an, verliert der Reiseveranstalter den Anspruch auf den 
vereinbarten Reisepreis. Der Reiseveranstalter kann jedoch eine 
angemessen Entschädigung nach Ziff. 9.3 verlangen. Unter 
Beachtung des Zeitpunkts des Zugangs der Rücktrittserklärung 
des Kunden berechnet sich die pauschale Entschädigung wie 
unter 9.3. aufgeführt mit der jeweiligen Stornostaffel.

9.3. Unsere Entschädigungspauschalen
Anwendbare Stornostaffel gemäß Reiseausschreibung / 
 Entschädigung in % des Reisepreises

Zugang vor Reisebeginn 1 2 3 4 5
bis 45. Tag 10% 25% 35% 30% 10%
44. bis 22. Tag 30% 40% 50% 50% 10%
21.-15. Tag 50% 70% 70% 60% 10%
14.-7. Tag 75% 80% 80% 70% 50%
ab dem 6. Tag  
und bei Nichtanreise

80% 90% 90% 90% 90%

9.4. Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nachweis gestattet, 
dass der Anspruch auf Entschädigung nicht entstanden oder 
die Entschädigung wesentlich niedriger als die angeführte Pau-
schale sei.
9.5. Nach dem Rücktritt des Reisenden ist der Veranstalter zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet. Die Rückerstat-
tung hat unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 
Tagen nach Zugang der Rücktrittserklärung, zu erfolgen.
9.6. Abweichend von Ziff. 9.2. kann der Reiseveranstalter vor 
Reisebeginn keine Entschädigung verlangen, wenn am Bestim-
mungsort oder in dessen unmittelbarer Nähe unvermeidbare, 
außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Durchführung 
der Pauschalreise oder die Beförderung von Personen an den 
Bestimmungsort erheblich beeinträchtigen. Umstände sind un-
vermeidbar und außergewöhnlich i.S. dieses Untertitels, wenn 
sie nicht der Kontrolle der Partei unterliegen, die sich hierauf 
beruft und sich ihre Folgen auch dann nicht hätten vermeiden 
lassen, wenn alle zumutbaren Vorkehrungen getroffen worden 
wären.

10. Umbuchungen und Änderungen auf Verlangen 
des Reisenden
10.1. Grundsätzlich besteht nach Vertragsschluss kein An-
spruch des Reisenden auf Änderungen des Vertrags. Der Veran-
stalter kann jedoch, soweit für ihn möglich, zulässig und zu-
mutbar, Wünsche des Reisenden berücksichtigen.
10.2. Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen 
oder Umbuchungen, so kann der Veranstalter bei Umbuchungen 
etc. als Bearbeitungsentgelt pauschaliert 15 EURO verlangen, 
soweit er nicht nach entsprechender ausdrücklicher Information 
des Reisenden ein höheres Bearbeitungsentgelt oder eine höhe-
re Entschädigung nachweist, deren Höhe sich nach dem Reise-
preis unter Abzug des Werts der von dem Reiseveranstalter er-
sparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der 
Reiseveranstalter durch anderweitige Verwendung der Reise-
leistungen erwerben kann.

11. Reiseabbruch
Wird die Reise nach Reisebeginn infolge eines Umstandes ab-
gebrochen oder wird eine Leistung aus einem Grund nicht in 
Anspruch genommen, der in der Sphäre des Reisenden liegt 
(z. B. Krankheit), so hat der Veranstalter bei den Leistungsträgern 
die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse 
für die nicht in Anspruch genommenen Leistungen zu erreichen, 
sofern es sich nicht um völlig unerhebliche Leistungen handelt 
oder gesetzliche oder behördliche Bestimmungen dem entge-
genstehen.

12. Kündigung bei schwerer Störung durch den 
Reisenden – Mitwirkungspflichten
12.1. Der Veranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, 
wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter stört, so 
dass seine weitere Teilnahme für den Veranstalter und/oder die 
Reisenden nicht mehr zumutbar ist. Dies gilt entsprechend 
auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete 
Hinweise hält. Dem Veranstalter steht in diesem Fall der Reise-
preis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und 
Vorteile aus einer anderweitigen Verwertung der 
Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche des Ver-
anstalters bleiben insofern unberührt.
12.2. Der Reisende soll die ihm zumutbaren Schritte (z. B. 
Information des Veranstalters) unternehmen, um drohende 
ungewöhnlich hohe Schäden abzuwenden oder gering zu halten.

13. Nichterreichen der Mindestteilnehmerzahl
13.1. Der Veranstalter hat den Reisenden vor Reiseanmeldung 
und in der Reisebestätigung über Mindestteilnehmerzahl und 
Frist zu informieren.
13.2. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zu-

rücktreten, wenn sich für die Pauschalreise weniger Personen 
als die im Vertrag angegebene Mindestteilnehmerzahl ange-
meldet haben.
13.3. Ist die Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 13.1. nicht er-
reicht und will der Veranstalter zurücktreten, hat der Veranstal-
ter den Rücktritt spätestens drei Wochen vor Reisebeginn zu 
erklären.
13.4. Tritt der Reiseveranstalter vom Vertrag zurück, verliert er 
den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis.
13.5. Der Veranstalter ist infolge des Rücktritts zur Rückerstat-
tung des Reisepreises verpflichtet und hat die Rückerstattung 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt, zu leisten.

14. Rücktritt des Veranstalters bei unvermeidbaren, 
außergewöhnlichen Umständen
14.1. Der Veranstalter kann vor Reisebeginn vom Vertrag zu-
rücktreten, wenn er aufgrund unvermeidbarer, außergewöhnli-
cher Umstände an der Erfüllung des Vertrags gehindert ist und 
er den Rücktritt unverzüglich nach Kenntnis vom Rücktritts-
grund erklärt.
14.2. Durch den Rücktritt nach Ziff. 14.1. verliert der Veran-
stalter den Anspruch auf den vereinbarten Reisepreis, ist zur 
Rückerstattung des Reisepreises verpflichtet und hat insofern 
unverzüglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach 
dem Rücktritt, die Rückerstattung zu leisten.

15. Reisemängel, Rechte und Obliegenheiten 
des Reisenden
15.1. Mängelanzeige durch den Reisenden
Der Reisende hat dem Veranstalter einen Reisemangel 
unverzüglich anzuzeigen. Wenn der Veranstalter wegen der 
schuldhaften Unterlassung der Anzeige durch den Reisenden 
nicht Abhilfe schaffen konnte, kann der Reisende keine 
Minderung nach § 651m BGB oder Schadensersatz nach 
§ 651n BGB verlangen.
15.2. Adressat der Mängelanzeige
Reisemängel sind während der Reise bei der Reiseleitung an-
zuzeigen. Ist eine Reiseleitung oder ein Vertreter des Veranstal-
ters nicht vorhanden oder nicht vereinbart, sind Reisemängel, 
sofern eine schnelle Verbindung möglich ist, direkt beim Veran-
stalter oder der in der Reisebestätigung angeführten Kontakt-
stelle oder dem Reisevermittler anzuzeigen (E-Mail, Fax, Tele-
fonnummern ergeben sich aus der Reisebestätigung).
15.3. Abhilfeverlangen und Selbstabhilfe
Der Reisende kann Abhilfe verlangen. Der Veranstalter hat dar-
auf den Reisemangel zu beseitigen. Adressat des Abhilfever-
langens ist die Reiseleitung. Im Übrigen gilt Ziff. 15.2. (siehe 
oben). Wenn der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisen-
den gesetzten angemessenen Frist abhilft, kann der Reisende 
selbst Abhilfe schaffen und Ersatz der erforderlichen Aufwen-
dungen verlangen. Wird die Abhilfe verweigert oder ist sie so-
fort notwendig, bedarf es keiner Frist. Der Veranstalter kann die 
Abhilfe nur verweigern, wenn sie unmöglich ist oder unter Be-
rücksichtigung des Ausmaßes des Reisemangels und des Werts 
der betroffenen Reiseleistung mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist. In diesen Fällen gilt § 651k Abs. 3 bis Abs. 5 
BGB. Der Veranstalter ist verpflichtet, den Reisenden über Er-
satzleistungen, Rückbeförderung etc. und Folgen konkret zu 
informieren und seine Beistandspflichten zu erfüllen (vgl. § 
651q BGB).
15.4. Minderung
Für die Dauer des Reisemangels mindert sich nach § 651m 
BGB der Reisepreis. Auf Ziff. 15.1. (siehe oben) wird verwiesen.
15.5. Kündigung
Wird die Pauschalreise durch den Reisemangel erheblich be-
einträchtigt, kann der Reisende den Vertrag nach Ablauf einer 
von ihm zu setzenden angemessenen Frist kündigen. Verweigert 
der Veranstalter die Abhilfe oder ist sie sofort notwendig, kann 
der Reisende ohne Fristsetzung kündigen. Die Folgen der Kün-
digung ergeben sich aus § 651l Abs. 2 und Abs. 3 BGB.
15.6. Schadensersatz
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündi-
gung Schadensersatz nach § 651n BGB verlangen. Bei Scha-
densersatzpflicht hat der Veranstalter den Schadensersatz un-
verzüglich zu leisten.
15.7. Anrechnung von Entschädigungen
Hat der Reisende aufgrund desselben Ereignisses gegen den 
Veranstalter Anspruch auf Schadensersatz oder auf Erstattung 

eines infolge einer Minderung zu viel gezahlten Betrages, so 
muss sich der Reisende den Betrag anrechnen lassen, den er 
aufgrund desselben Ereignisses als Entschädigung oder als 
Erstattung nach Maßgabe internationaler Übereinkünfte oder 
von auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften nach 
§ 651p Abs. 3 BGB erhalten hat.

16. Haftungsbeschränkung
16.1. Die vertragliche Haftung des Veranstalters für Schäden, 
die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder soweit der 
Veranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden 
allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verant-
wortlich ist.
16.2. Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende 
Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf diesen 
beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein An-
spruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten Vorausset-
zungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so 
kann sich der Veranstalter gegenüber dem Reisenden auf diese 
Übereinkommen und die darauf beruhenden gesetzlichen Be-
stimmungen berufen.
16.3. Auf Ziff. 15.7. (Anrechnung von Entschädigungen) wird 
verwiesen.

17. Verjährung – Geltendmachung 
17.1. Die Ansprüche nach § 651i Abs. 3 Nr. 2., 4. bis 7. BGB 
sind gegenüber dem Veranstalter oder dem Reisevermittler, der 
die Buchung vorgenommen hat, geltend zu machen.
17.2. Die Ansprüche des Reisenden – ausgenommen Körper-
schäden – nach § 651i Abs. 3 BGB (Abhilfe, Kündigung, Minde-
rung, Schadensersatz) verjähren in zwei Jahren. Die Verjäh-
rungsfrist beginnt mit dem Tage, an dem die Pauschalreise 
dem Vertrag nach enden sollte.

18. Gerichtsstand
18.1 Der Reisende kann den Veranstalter an dessen Sitz ver-
klagen.
18.2 Für Klagen gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz 
maßgeblich, sofern es sich nicht um Vollkaufleute oder Perso-
nen handelt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalts-
ort nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt haben oder de-
ren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz 
des Veranstalters maßgeblich.

19. Verbraucherstreitbeilegung und Online-Streit- 
beilegungsplattform
19.1. Unser Unternehmen Janssen Reisen Wittmund GmbH & 
Co. KG nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 
19.2. Online-Streitbeilegungsplattform: Die Europäische Kom-
mission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine 
Plattform zur Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitig-
keiten für Vertragsabschlüsse über die Internetseite des Veran-
stalters oder mittels E-Mail bereit.

20. Veranstalter
Wenn kein anderer Veranstalter ausgewiesen ist:
Janssen Reisen Wittmund GmbH & Co. KG
Vertr. d.d. Verw. Ges. Janssen Reisen Wittmund
Geschäftsführer: 
Andreas Janssen, Thomas Janssen
Alter Postweg 29
26409 Wittmund
Handels-Register: AG Aurich HRA-NR 2219
Telefon: 04462 8880, Telefax: 04462 88825
E-Mail: info@janssen-reisen.de

Kontaktadresse für Beistand und Mängelanzeige: 
siehe Reiseveranstalter

Kundengeldabsicherer: 
R+V Allgemeine Versicherung AG
Raiffeisenplatz 1
65189 Wiesbaden 
www.ruv.de

Stand: August 2020
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